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@ Veroffentlicht am 01.02.2005

Rechtssatz

Wird dem Beschuldigten als nach auflen berufenem Organ eines Transportunternehmens mit Straferkenntnis
vorgeworfen, es unterlassen und nicht dafir gesorgt zu haben, dass ein auf dieses Unternehmen zugelassenes Kfz
verkehrs- und betriebssicher gebaut und ausgerUstet ist, da bei der Anhangerdeichsel des Anhangers vorne der Ober-
und Unterzug verbogen und die Kippzylinder des Anhdngers stark élundicht gewesen seien, wodurch das Ol zu Boden
getropft sei, ergibt sich jedoch im Beweisverfahren, dass aufgrund der vorgelegten Prifberichte sich der Anhanger
einige Zeit vor und einige Zeit nach dem verfahrensgegenstandlichen Vorfall in einem verkehrs- und betriebssicheren
Zustand befunden hat sowie hinsichtlich der Anhangerdeichsel widerspruchliche Beweisergebnisse vorliegen, da im
Zuge einer Kontrolle der Landesprifanstalt im Prifbericht lediglich das Vorhandensein von leichten Druckstellen an
der Deichsel festgestellt wurden, so ist hinsichtlich des defekten Kipperzylinders ein schuldhaftes Verhalten des
Beschuldigten nicht gegeben und konnte hinsichtlich der Anhangerdeichsel ein tatbildmaRiges Verhalten nicht mit der
strafrechtlich gebotenen Sicherheit festgestellt werden und war daher das Verfahren einzustellen. (Einstellung des
Verfahrens)

Schlagworte
in dubio pro reo, Verschulden, Prifberichte, Anhangerdeichsel, dlundichter Kippzylinder, verkehrs- und
betriebssicherer Zustand von Fahrzeugen, Kfz-Betriebssicherheit, Kfz- Verkehrssicherheit

Quelle: Unabhéangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2005/02/01 KUVS-1160/4/2004
	JUSLINE Entscheidung


